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Wasseruciroon-giwn. Quellfassungen Bachtobel Nr. 1-4 (GWR 11194, I 1195 und 
11055). Revision Schutzzonenreglement und Schutzzonenplan. Festsetzung. Antrag an 
AWEL zur Genehmigung 

husnangslage 

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan haben zum Zweck, die zum Schutz 
der Quellfassungen erforderlichen Nutzungsbeschränkungen sowie die dafür zu treffen-
den Massnahmen festzulegen. Die Quellen Bachtobel Nrn. 1-4 speisen das Reservoir 
Chürzi der oberen Druckzone mit Trink- und Brauchwasser. 

Die Quellfassung Stöcken (neu Bachtobel Nr. 4) wurde 1981/82 erstellt. Im gleichen Jahr 
ersuchte der Gemeinderat den Kanton Zürich um die Konzession zur Quellwasserent-
nahme. Mit Beschluss Nr. 2458 vom 16. August 1989 erteilte der Regierungsrat der Ge-
meinde Bachenbülach die Konzession, dem lokalen Grundwasservorkommen mit dieser 
Quellfassung bis zu 100 1/min Wasser zu entnehmen und zu Trink- und Brauchzwecken 
zu verwenden. 

Mit Beschluss vom 22. November 1983 setzte der Gemeinderat einen ersten Schutzzo-
nenvorschlag für die Quelle Stöcken fest. Dieser wurde jedoch der Baudirektion nie zur 
Genehmigung eingereicht. Mit der Einreichung der überarbeiteten Schutzzonenunterlagen 
von 1997 wurden die Unterlagen von 1983 hinfällig. 

Die Quellfassung Bachtobel Nr. 1 wurde 1909 erstellt, 1920 beim Aufgebotsverfahren 
(öffentliche gerichtliche Aufforderung zur Anmeldung von Ansprüchen oder Rechten) an-
gemeldet und 1980/81 saniert. Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 240 vom 5. Februar 
1997 wurde der Gemeinde Bachenbülach das Recht verliehen, den lokalen Grundwasser-
vorkommen mit dieser Quellfassung bis zu 90 1/min Wasser zu entnehmen und in der 
öffentlichen Wasserversorgung zu Trink- und Brauchzwecken zu verwenden. 

Die Quellfassungen Bachtobel Nrn, 2 und 3 wurden 1909 erstellt, 1920 beim Aufgebots-
verfahren angemeldet und teilweise 1990 saniert. Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 241 
vom 5. Februar 1997 wurde der Gemeinde Bachenbülach das Recht verliehen, den loka-
len Grundwasservorkommen mit diesen Quellfassungen bis zu 260 1/min Wasser zu ent-
nehmen und in der öffentlichen Wasserversorgung zu Trink- und Brauchzwecken zu ver-
wenden. 

Für die Quellfassungen Bachtobel Nrn. 1 - 3 bestanden bis zum 5. Februar 1997 keine 
Konzessionen für die Wasserentnahme im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung. Zu-
dem waren bis 1997 für alle vier Quellfassungen keine rechtskräftigen Grundwasser 
schutzzonen ausgeschieden. 
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Das bestehende Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan (beide datiert 31. Juli 
1997) für die Quellfassungen Stöcken (neu Bachtobel Nr. 4) und Bachtobel Nrn. 1-3 wur-
den vom Gemeinderat mit Beschluss vom 29. Februar 2000 festgesetzt. Die Baudirektion 
genehmigte die Schutzzonen mit Verfügung Nr. 1829 vom 10. August 2001. 

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) teilte der Gemeinde mit 
Schreiben vom 15. Januar 2019 mit, dass die Konzession für die Quellfassung Stöcken 
(Bachtobel Nr. 4) am 31. Dezember 2020 abläuft. Der Bereichsleiter Tiefbau reichte das 
Gesuch für die Verlängerung der Konzession termingerecht beim AWEL ein. 

Das AWEL erteilte die Konzession für die Quellfassung Stöcken (Bachtobel Nr. 4) mit Be-
willigung vom 14. August 2019. Gleichzeitig forderte das AWEL eine Überarbeitung der 
Schutzzonen (bestehend aus Schutzzonenreglement, Schutzzonenplan und hydrogeologi-
schem Bericht), da diese veraltet sind und nicht mehr in allen Belangen den bundesrecht-
lichen Bestimmungen entsprechen. Als Bedingung für die weitere Nutzung der Quellen 
verlangte das AWEL überarbeitete Unterlagen bis am 30. Juni 2020 zur Vorprüfung. 

Submiissinm 

Im Einladungsverfahren wurden zwei Geologie-Ingenieurbüros zur Submission eingela-
den. Es gingen zwei gültige Offerten von Fr. 10'500.00 und Fr. 14'000.00 exkl. MWST 
ein. 

Die Prüfung ergab, dass die FRIEDLIPARTNER AG die günstigere Offerte einreichte (siehe 
Aktenbeilage Offertvergleich). Darauf gestützt wurden die Arbeiten diesem Büro übertra-
gen. 

Kostten 

Die Kosten werden nachfolgend zusammengefasst: 

Geologische und technische Arbeiten 	 Fr. 	10'500 
Nachführungsarbeiten ÖREB-Kataster 	 Fr. 	1'000 
Alte Pläne digitalisieren 	 Fr. 	500 
Unvorhergesehenes (zusätzliche Besprechungen mit AWEL, 
Geländeaufnahmen, Einmessen Brunnenstuben, etc.) 	 Fr. 	3'000  
Total euM. MWST 	 Fr. J.5‘003 

Für die Revisionsarbeiten wurden 2020 im ER Konto 7101.3143.00 Fr. 15'000 exkl. 
MWST eingestellt. 
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Am 6. Dezember 2019 wurde der FRIEDLIPARTNER AG der Auftrag erteilt, einen hydro-
geologischen Bericht zu erstellen, die Dimensionierung der Grundwasserschutzzonen zu 
kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen sowie das Schutzzonenreglement mit den 
aktuellen gesetzlichen Anforderungen abzugleichen. 

Die FRIEDLIPARTNER AG reichte dem AWEL am 15. April 2021 den hydrogeologischen 
Bericht mit dem angepassten Schutzzonenreglement- und Schutzzonenplan zur Vorprü-
fung ein. 

Mit Schreiben vom 4. November 2021 stellte das AWEL der Gemeinde den Vorprüfbericht 
zu. Die FRIEDLIPARTNER AG passte die Unterlagen an. Diese liegen mit Datum 1, April 
2022 vor. 

Aufgrund der Arbeitserschwernisse durch das Corona-Virus sowie der Arbeitsüberlastung 
beim AWEL und beim Geologie-Ingenieurbüro vergingen über zwei Jahre bis zur Überar-
beitung der Unterlagen. 

Hydrogc;o0o055cher Buoichti, Schuitzzonenrufficrinent, Schamonenpgan 

Die überarbeiteten Unterlagen mit Datum 1. April 2022 liegen bei den Akten. 

Wichtigste Änderungen zum heutigen Schutzzonnnrnclement 
- 1997 bestanden die gesetzlichen Grundlagen aus 2 Gesetzen und 2 Verordnungen, 

heute sind es 3 Gesetzte und 4 Verordnungen. 
- Neben der allgemeinen Umfangerweiterung der einzelnen Positionen wurden die Ka-

pitel Entwässerung, Plätze und Recyclingbaustoffe neu aufgenommen. 
- Die beiden Kapitel Pflanzenbehandlungs- und Holzschutzmittel werden zusammenge-

führt und im Kapitel Pflanzenschutz abgehandelt. 

Wichtigste Änderungen zum heutigen Schutzzonenplan 
- Bachtobel Nr. 1: Der Verlauf der Zone S1 wird Richtung Süden leicht vergrössert. Die 

Zone S2 wird gegen Westen, Osten und Norden vergrössert. Die Zone S3 wird auf 
der Westseite verkleinert, auf der Ost- und Nordost Seite wird sie mit den Zonen S3 
der Quellen Bachtobel Nrn. 2 und 4 vereint. 

- Bachtobel Nr. 2: Die Zone S1 wird um ca. 45° abgedreht. Die Zone S3 wird auf der 
Westseite vergrössert und mit der Zone S3 der Quelle Bachtobel 1 vereint. 
Bachtobel Nr. 3: Die Zone S1 wird um ca. 45° abgedreht. Die Zone S2 wird gegen 
Norden und Südosten leicht vergrössert. Die Zone S3 wird gegen Westen vergrös-
sert. 

- Bachtobel Nr. 4 (Stöcken): Die Zone S1 wird gegen Norden leicht vergrössert. Die 
Zone S2 wird gegen Süden vergrössert. Die Zone S3 wird gegen Süden und Osten 
vergrössert, gegen West erfolgt eine Vergrösserung und die Vereinigung mit der Zo-
ne S3 der Quelle Bachtobel Nr. 1. 
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Auswirkungen für die Gemeinde 
- Die in der Schutzzone liegenden Strassen und Wege sind bis spätestens fünf Jahre 

nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit baulichen Massnahmen so an-
zupassen, dass durch den Betrieb und die Entwässerung der Strassen und Wege eine 
direkte Gefährdung der Fassung ausgeschlossen werden kann. 

- Chaussierte, mit einem allgemeinen Fahrverbot versehene Flur- und Waldwege müs-
sen in den Zonen S1 und S2 dicht ausgeführt sein, die Abdichtung darf auch mit 
Netstaler Kies ausgeführt werden. Für die Randabschlüsse können Halbschalen ver-
wendet oder Wülste erstellt werden. Das Niederschlagsabwasser darf ausserhalb der 
Zone S2 oberflächlich über die belebte Bodenschicht versickern. 

Beschlluss 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Der Kredit von Fr. 15'000 exkl. MWST für die Aktualisierung der Schutzzonen wird 
zulasten ER Konto 7101.3143.00 als gebundene Ausgaben bewilligt. 

2. Vom hydrogeologischen Bericht zur Aktualisierung des Schutzzonenreglements- und 
planes der FRIEDLIPARTNER AG, betreffend der Quellfassungen Bachtobel Nrn. 1-4 
(GWR I 1194, I 1195, und I 1055), datiert 1. April 2022, wird zustimmend Kenntnis 
genommen. 

3. Das Schutzzonenreglement für die Quellfassungen Bachtobel Nrn. 1-4 (GWR I 1194, 
I 1195, und I 1055), datiert 1. April 2022, wird festgesetzt. 

4. Der Schutzzonenplan Nr. 1 für die Quellfassungen Bachtobel Nrn. 1-4 (GWR I 1194, 
I 1195, und I 1055), Massstab 1:1000, datiert 1. April 2022, wird festgesetzt. 

5. Das AWEL wird ersucht, das Schutzzonenreglement und den Schutzzonenplan zu 
genehmigen. 

6. Nach Eintritt der Rechtskraft wird der Festsetzungsbeschluss der bestehenden 
Grundwasserschutzzonen Bachtobel Nrn. 1-4 vom 29. Februar 2000 aufgehoben. 

7. Der Bereichsleiter Tiefbau wird beauftragt, nach Eingang der kantonalen Genehmi-
gung (AWEL) die Schutzzonenakten (Schutzzonenplan, Schutzzonenreglement, Fest-
setzungsbeschluss Bachenbülach und die Genehmigungsverfügung AWEL) den be-
troffenen Grundeigentümern eingeschrieben zuzustellen und die öffentliche Auflage 
zu veranlassen. 
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8. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Tiefbauvorsteher 
- Bereichsleiter Tiefbau 
- Brunnen - und Werkmeister 
- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Abteilung Gewässerschutz, Sek-

tion Grundwasser und Wasserversorgung, Stampfenbachstrasse 14, 8090 Zürich, 
zur Genehmigung. Beilagen: Hydrologischer Bericht, Schutzzonenreglement und 
Schutzzonenplan (je 6-fach). 

Versand: 2. Mai 2022 

Für richtigen Protokollauszug 

Georeh Berat BachenbLHach 
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N.19e-NB&v/ Michael Biber 

Gemeindepräsident 
Markus Biser 
Gemeindeschreiber 
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